
 

Sehr geehrte Gemeindebürger:innen, liebe Jugend, liebe Kinder! 
 

    

Tag der offenen Tür im 
Sport– und Gesundheits-
zentrum Zerlach 
Am 5. Oktober feierte In-
haber Christoph Süßmai-
er 15 Jahre SGZ Zerlach 
mit einem Tag der offe-
nen Tür. Viele Wegbeglei-
ter und Interessenten 
konnten im Rahmen die-
ser Veranstaltung be-
grüßt und beraten wer-

den. Besonders erfreulich 
ist es, dass die Räumlich-
keiten und Geräte des 
Fitnessbereiches im SGZ 
Zerlach erweitert wurden 
und am Tag der offenen 
Tür vorgestellt werden 
konnten. Auf mittlerweile 
rund 450 m² Fläche gibt 
es nun die Möglichkeit 
eines umfassenden Fit-
nesstrainings, welches 

keine Wünsche offen 
lässt. Sehr positiv hervor-
zuheben ist, dass die Mit-
gliedsbeiträge seit der 
Eröffnung nicht angeho-
ben wurden.  
Das Angebot reicht von 
Physiotherapie über Mas-
sagen bis hin zum geziel-
ten Fitnesstraining.  
Weitere Infos unter 
www.sgz-zerlach.at  
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Glasfaser-Projekt in 
Kirchbach-Zerlach Nord 
abgeschlossen 
Einen Meilenstein für eine 
bessere Infrastruktur setzt 
sbidi mit der Fertigstel-
lung des neuen Glasfaser-
Netzes.  
Das 2021 gestartete För-
derprojekt konnte im 
Herbst 2024 fertiggestellt 
werden. LR Barbara Eibin-
ger-Miedl, NR Agnes Tot-
ter, GF vom Regionalma-
nagement Südoststeier-
mark Michael Fend und 
sbidi GF Herbert Jöbstl 
nahmen gemeinsam mit 
Mitgliedern des Vorstan-
des das Glasfaser-Netz 

offiziell in Betrieb. 
 
Der Wert dieser Investiti-
on wird sich in den kom-
menden Jahren unter 
Beweis stellen: Unterneh-
men werden in ihrem 
Wachstum unterstützt, 
flexiblere Arbeitsmodelle, 
bessere Bildungsmöglich-
keiten und digitale Unter-
haltung sind uneinge-
schränkt möglich.  
 
Besonders bemerkens-
wert ist dabei der große 
Zuspruch der Bevölke-
rung. Auf einer Trassen-
länge von 62,2 km wur-
den 486 Gebäude ange-

schlossen.  
Die Investitionssumme 
für dieses Projekt beläuft 
sich auf € 7,3 Mio., wobei 
90 % durch Zuschüsse 
des Bundes und Landes 
Steiermark sowie 10 % von 

der Marktgemeinde ab-
gedeckt wurden. 
 
Dieses Projekt ist das Er-
gebnis von tatkräftiger 
Politik verbunden mit 
zielgerichteten Initiativen.  
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Ehrenamt verdient Aner-
kennung  
Menschen, die sich frei-
willig und unentgeltlich 
in den Dienst der Gesell-
schaft stellen, wurden von 
LH Christopher Drexler 
ausgezeichnet.  
Unter den Nominierten 
war auch Johannes Mei-
er aus Zerlach. 

Er engagiert sich beson-
ders beim Roten Kreuz. 
Vielen Dank für deinen 
Einsatz. 
Weiters darf ich vom 
Jagdschutzverein Kirch-
bach Alexander Niegel-
hell zum Bundesmeister 

gratulieren. 

 Euer Bürgermeister 
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Wichtige Informationen für Landwirte 
Winterbegrünung 
„Grün durch den Winter“ 
ist eine Initiative der 
Landwirtschaftskammer 
und hat sich zum Ziel ge-
setzt, im Winter die Be-
grünung der Äcker zu 
forcieren. Die Winterbe-
grünung soll bis 1. März 
des Folgejahres am Feld 
stehen bleiben. Dadurch 
wird der Boden vor Erosi-
on geschützt, es kommt 

zu einem vermehrten Hu-
musaufbau und somit zur 
Verbesserung der Boden-
qualität. Für das Wild wer-
den die Flächen für Fut-
ter, Äsung und Deckung 
erweitert und somit kön-
nen Wildschäden dezi-
miert werden. 
Das Projekt wird im Zuge 
einer gemeinsamen Akti-
on in unserer Region auch 
von unserer Marktge-

meinde mitgetragen und 
gefördert. Die nicht abge-
holte Jagdpacht wird als 
Budgetrahmen verwen-
det und auf die Fläche 
mit Winterbegrünung 
aufgeteilt. 
Die Fördersumme beträgt 
maximal € 50,- pro Hektar 
bzw. € 300,- pro Betrieb. 
Anträge können im 
Marktgemeindeamt ge-
stellt werden. 
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Auszahlung Jagdpacht-
geld 
Der Gemeinderat der 
Marktgemeinde Kirch-
bach-Zerlach hat die Aus-
zahlung der Jagdpacht-

entschädigung lt. Auftei-
lungsentwurf in der Zeit 
vom 6.11.2024 bis 
18.12.2024 während der 
Amtsstunden beschlos-
sen. 

Der Auszahlungsbetrag 
pro Hektar beträgt € 3,54 
für die KG Kirchbach, KG 
Zerlach und KG Ziprein. 
 
Die Pachtentschädigung, 

die während der Auszah-
lungsfrist nicht persönlich 
behoben wird, verfällt 
zugunsten der Gemein-
dekasse. 

Auszahlung Tierprämien 
Die Auszahlung aller Tier-
prämien (Rinder, Schwei-
ne, Schafe) erfolgt in 
gleichbleibender Höhe 
wie im Vorjahr und kann 
von 2.12.2024 bis 

20.12.2024 während der 
Amtsstunden im Markt-
gemeindeamt abgeholt 
werden. 
Bitte dazu die erforderli-
chen Nachweise vorlegen. 
Förderansuchen, die zu 

einem späteren Zeitpunkt 
eingereicht werden, kön-
nen nicht mehr berück-
sichtigt werden. 
 
Die Auszahlung der För-
derungen erfolgt in Form 

von Bargeld bzw. Kirchba-
cher Gutscheinen zur Er-
haltung der Regionalität.  
Nähere Informationen 
dazu im Marktgemeinde-
amt während der Amts-
stunden (03116/2313). 

Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark für die Heizperiode 2024/2025

Der Heizkostenzuschuss 
2024/2025 des Landes 
Steiermark wird nach An-
tragstellung als Einmal-
zahlung in der Höhe von 
€ 340,- für alle Heizungs-
anlagen ausbezahlt.  

Die Förderaktion gilt zwi-
schen 7. Oktober 2024 
und 28. Februar 2025.  
 
Anspruchsberechtigt sind 
alle Personen, die seit 
dem 1. September 2024 
ihren Hauptwohnsitz in 
der Steiermark, keinen 
Anspruch auf Wohnunter-
stützung haben und de-
ren monatliches Haus-
haltsnettoeinkommen die 
nachfolgenden Grenzen 
nicht übersteigt:  

• Ein-Personen Haushal-
te: € 1.572,00 

• Ehepaare bzw. Haus-
haltsgemeinschaften:  

      € 2.358,00 
• Erhöhung für jedes 

Familienbeihilfe bezie-
hende Kind im Haus-
halt: € 472,00 

Bei der Berechnung ist zu 
beachten: Monatsnetto-
einkommen mal 14 rech-
nen, dann durch 12 divi-
dieren = monatliches Net-
toeinkommen!  

Sie können den Antrag im 
Bürgerservice des Markt-
gemeindeamtes unter 
Vorlage der Einkommens-
nachweise und Kontoda-
ten stellen.  
 
Anrechenbares Einkom-
men: Pachteinnahmen, 
Familienbeihilfe, Unter-
haltszahlungen, Taggel-
der etc.  
Nicht zum Einkommen 
zählen: Pflegegeld, erhöh-
te Familienbeihilfe etc. 

Foto: Alexander Raths / Shuttestock.com 

Saisonkarten Familienbad Kirchbach und Kirchbacher Gutscheine 
Saisonkarten vom Fami-
lienbad Kirchbach als 
Weihnachtsgeschenks-
idee:  
Ab 1. Dezember gibt es 
die Saisonkarte 2025 für 
das Familienbad Kirch-
bach im Marktgemeinde-

amt zu kaufen.  
 
Die Badetarife für die 
kommende Saison wer-
den nicht erhöht.  
 
Mit dem Einkauf vor Ort 
bei unseren heimischen 

Gewerbebetrieben und 
Direktvermarktern bzw. 
dem Erwerb oder Ver-
schenken von Kirchba-
cher Gutscheinen stär-
ken wir die regionale 
Wirtschaft und sichern 
Arbeitsplätze vor Ort. 



 

 

Information zur Landtagswahl 2024  

Der Wahltag für die 
Landtagswahl 2024 ist der 
24. November 2024. Alle 
Wahlberechtigten sind 
aufgerufen, vom Wahl-
recht Gebrauch zu ma-
chen. 
 
Infos zu den Wahlzeiten:  

• Sprengel 1 – Kirchbach:  

   Wahllokal: Kirchbacher   
   Halle, 8082 Kirchbach in   
   Steiermark 180  
   Wahlzeit: 7:30 bis 13:00  
   Uhr 

• Sprengel 2 – Zerlach: 
Wahllokal: Kirchbacher 
Halle, 8082 Kirchbach in 
Steiermark 180 

   Wahlzeit: 7:30 bis 13.00  
   Uhr 
 
Infos zu den Wahlkarten: 
Eine Wahlkarte darf nur 

über Antrag ausgestellt 
werden. Sie können die 
Wahlkarte bei der Markt-
gemeinde Kirchbach-
Zerlach, in deren Wähler-
verzeichnis Sie eingetra-
gen sind, persönlich 
(nicht telefonisch) oder 
schriftlich (im Postweg 
per Antragskarte oder 
online über 
www.meinewahlkarte.at 
beantragen.              
Schriftlich können Sie die 

Wahlkarte bis zum vier-
ten Tag vor dem Wahltag 
(20.11.2024) beantragen. 
Persönliche Anträge sind 
jedenfalls bis zum zweiten 
Tag vor dem Wahltag 
(22.11.2024), 12 Uhr mög-
lich. 
 
Eine telefonische Bean-
tragung ist nicht zulässig. 
 
Machen Sie von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch! 

Pflegedrehscheibe: Änderung ab Jänner 2025 
Die Pflegedrehscheibe ist 
die zentrale Anlaufstelle 
des Landes Steiermark für 
pflegebedürftige Men-
schen und deren Angehö-
rige in der Region.  
 
Ziel ist es, über die ver-
schiedenen Formen der 
Unterstützung und Ent-
lastung zu informieren 

und gemeinsam die beste 
Art der individuellen Be-
treuung und Pflege zu 
finden. 
 
Ab Jänner 2025 müssen 
Personen, die einen Pfle-
geheimplatz benötigen 
und nicht mindestens 
Pflegestufe 4 haben, eine 
verpflichtende Beratung 

bei den zuständigen Pfle-
gedrehscheiben in An-
spruch nehmen. 
 
Der Antrag auf Kosten-
übernahme bei der Be-
zirkshauptmannschaft ist 
nur mit einer pflegefach-
lichen Stellungnahme 
möglich. 
 

Pflegedrehscheibe Süd-
oststeiermark 
Oedter Straße 1 
8330 Feldbach 
Tel.: 0316 / 877 74 81 
Beratungszeiten:  
MO, MI, DO: 9-12 Uhr 
Um telefonische Voran-
meldung wird gebeten, 
auch kostenfreie Hausbe-
suche sind möglich. 

Sicherheit auf unseren Straßen 

Als Wald- und Gartenbe-
sitzer sind Sie verpflich-
tet, schadhafte Bäume 
und überhängende Äste, 
die eine Gefahr für die 
sichere Benützung der 
Straße darstellen, zu be-
seitigen. Daher ersuchen 
wir alle Besitzer, deren 
Wald bzw. Garten neben 
der Straße liegt, so zu be-
wirtschaften, dass die vor-
beiführende Straße 
dadurch nicht gefährdet 
ist bzw. von Traktoren 
und LKWs ungehindert 

befahrbar ist. Wenn Ge-
fahr im Verzug besteht 
und dies bereits länger 
bekannt ist, muss der 
rechtmäßige Grund-
stücksbesitzer für den 
Schaden aufkommen. 
Beseitigen Sie möglichst 
rasch schadhafte Bäume 
und überhängende Äste, 
damit Sie nicht in die Haf-
tung genommen werden 
können. Sollten Sie Hilfe 
bei der Beseitigung von 
Bäumen benötigen, ge-
ben wir gerne Kontaktda-

ten von Unternehmen 
weiter. 
 
Mit Anbruch der kalten 
Jahreszeit wird es am 
Abend früher dunkel und 
es ist größere Vorsicht im 
Straßenverkehr geboten.  
Machen Sie sich als Rad-
fahrer oder Fußgänger 
sichtbar, damit Sie von 
Autofahrern rechtzeitig 
gesehen werden können. 

Nur weil Fußgänger oder 
Radfahrer ein heranna-
hendes Fahrzeug erken-
nen, bedeutet das nicht, 
dass sie vom Autofahrer 
wahrgenommen und er-
kannt werden.  
Tragen Sie helle oder re-
flektierende Kleidung 
bzw. Schutzwesten und 
verwenden Sie Reflektor-
bänder.  
Sicher ist, wer sichtbar ist.  
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Bitte beachten! 


